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Das Rundesministerium für Inneres beehrt sich den Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes 

iiher den Verlauf der Staatsgrenze zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik 

Deutschland im Grenzabschnitt "Salzach", in den' Sektionen I und lIdes Grenzabschnitts 

.. Schcihelberg-Bodensee" sowie in Teilen des Grenzabschnitts ,Jnnwinkel" samt Vorblatt und 

Erläuterungen in 25-facher Ausfertigung mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme zu 

iihermitteln. 

NClchstehende im Begutachtungsverfahren befaßte Stellen wurden um Stellungnahme bis zum 

16. Jänner 2002 4 

ersticht· 

die Österreichische Präsidentschaftskanzlei 
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allf' Bundesministerien 

das Kabinett der Vizekanzlerin 

dns RUlldeskanzleramt-Verfassungsdienst 

dfls Sekretariat von Herrn Staatssekretär Franz MORAK 

<Ins Sekretariat von Frau Staatssekretärin Mares ROSSMANN 

das Sekretariat von Herrn Staatssekretär Dr. Alfred FINZ 

eins Sekretariat von Herrn Staatssekretär Univ.ProfDr. Reinhart W ANECK 

tllleAmter der Landesregierungen 

die Verbilldullgsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen 

I,andesregierullg 

der Österreichische Städtebund 

dei Österreichische Gemeindebund 

Beilagen 

Für den Bundesminister 

SC Mag. Prant! 
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Entwurf 

ßnndes\'e.ofassungsgesetz über den Verlauf der Staatsgrenze zwischen der Republik Österreich 
lind der Bundesrepublik Deutschland im Grenzabschnitt "Salzach", in den Sektionen I und 11 

des (;.'enzabschnitts "Scheibelberg-Bodensee" sowie in Teilen des Grenzabschnitts "Innwinkel" 

Begriffsbestimmungen 

§ I. Im SinJlc diescs BundeS','erfassungsgesetzcs sind 

I St,mtsgrcnzc: die Staatsgrenze zwischen der Republik Österreich (Land Salzburg hinsichtlich des § 2, 
Land Tirol hinsichllich der §§ 3 und ~. Land Oberösterreich hinsichtlich der §§ 2 und 6) und der 
RlIudcsrcpublik Deutschland 

2 Vc.otnlg der Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland ,"om 2. Juli 
200 I tiber den Verlauf der gemeinsamen Staatsgrenze im Grenzabschnitt ,.Salzac11" und in den Sektionen 
f lIud " des Grenzabschnitts ,.Scheibelberg-Bodensee·' smYie in Teilen des Grcnzabschnitts . .Innwinkel". 

Anla~cn die Anlagen zu dem in Ziffer 2 genannten Vertrag. 

§ 2. (I) Der Verlauf der Staatsgrenze wird im Grenzabschnitt .. Salzach" durch folgende Grenzurkunden 
hcsl illlllli 

!\l\lage I (Beschreibung der Staatsgrenze mit Koordinatenyerzeichnis) 

Anlage 2 (Grenzkarte im Maßstab 1 :5.000). 

/2) Die Staalsgrenze ist im Grenzabsclmitt ,.Salzach" unbc\yeglich. ausgenommen in der Grenzstrecke ,"om 
(ircil/richlllllgssteinpaar Nr. ~5 bis zum Grenzrichtungssteinpaar Nr. ~~, in der sie durch die Mitte des 
Wat;<;erfmrfs bestimmt ist und dieser bei allmählichen natürlichen Veränderungen des Wasserlaufes folgt. Die 
,I\lille des Wasserlaufs" bestimmt sich nach Artikel 3 des Vertrages ,"om 29. Feber 1972 zwischen der Republik 
(),lerreich und der Bundesrepublik Deutschland über die gemeinsame Staatsgrenze. BGBI. Nr. ~90/1975. 

!:i .1. Der Verlauf der Staatsgrenze wird in der Sektion I des Grenzabschnitts .. Scheibclberg-Bodensee" durch 
fol!!ellde Grellzurkllnden bestimmt: 

Anlage 3 (Beschreibung der Staalsgrenze) 

Anlage ~ (Koordinatel1\'erzcidmis) 

Anlage:; <GreI17.karte im Maßstab 15.000). 

~ -t. (I) Der Verlauf der Staatsgrenze im Inn in der Sektion I des GrenzabsclmiHs .. Scheibelberg-Bodensee" 
ist '0111 Grenzpunkt NT. 129 bis zum Grenzpunkt Nr. 138 unbe\yeglich. 

(2) Für den Fall. dass als Folge natürlicher oder künstlicher Einwirkungen auf die Wasserfiihrung des Inno 
inshe<;ondere im Rahmen des Betriebs der Wasserkraftwerke Nußdorf und Obcraudorf-Ebbs, ein Vertragsstaat 
daucrnd oder yoriibergehcnd ,"om Wasserlauf des Inn abgetrennt wird. gestattet jeder Vertragsstaat den 
!1crcchtiglell des anderen Vertragsstaats. einschließlich der Gemeingebrauchsnutzer. den uneingeschränkten 
7\l).!ilng ZHIlI Wasserlauf des Inn zur weiteren Ausübung derjenigen Tätigkeiten am Ufer und im Wasserlauf des 
Illll. die ,or dem Zeitpunkt der Abtrennung ungestört ausgeübt "urden. insbesondere aller nach den jeweiligen 
IIlIlcl';lailllichen Vorschriften zustehenden Berechtigungen zur Nutzung des Inn. olme dass für die Ausführung 
dic<;cr T:itigkeilen Abgaben irgend\yelcher Art erhoben werden. 
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§ 5. Dcr Verlauf der Staats grenze in der Sektion II des Grenzabschnills __ Scheibclberg-Bodensee-' wird 
dmch folgcndc Grcnzurkunden bestimmt. 

'\l\lage () (Beschreibung der Staatsgrenze) 

i\nlagc 7 (Koordinalellyerzeichnis) 

i\nlage X (Grcllzkartc im Maßstab 1:5000) 

§ 6. Dcr Verlauf der Staatsgrenze wird im Grenzabschnitt . .Innwinkel" zwischen den Grenzpunkten 21/13 
11 ml n_ 1-1 lind 1-112 sowie zwischen den Grenzpunkten 29/12 und 29/lG durch folgende Grenzurkunden 
hestillllll\. 

;\nlagc <) (Beschreibung der Staats grenze mit Koordinatcm-erzeichnis) 

'\ nlage In <Grcilzkarte im Maßstab I: 1000) 

§ 7. (I) Dieses Bundc~'crfassungsgesetz tritt - yorbehaltlich des zur Wirksamkeit seines § 2 erforderlichen 
ilbcreillslinnllendcn Verfassungsgesetzes seitens des Landes Salzburg_ "orbehaltlich des zur Wirksamkeit seiner 
~~ -; bis :'i erforderlichen übcrcinstinunenden Verfassungsgesetzes des Landes Tirol und yorbchaltlich des zur 
Wi,ksamkelt seiner §§ 2 und 6 erforderlichen übereinstimmenden Verfassungsgesetzes des Landes 
Obcrilstcrrcich - zum gleichen Zeitpunkt in Kraft wie der Vertrag. 

{1) Mil der VoJlzichung dieses Bundesyer[assungsgesetzes ist die Bundesregiemng betraut. 
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Vorblatt 

".'"hlern 

'\ 111 "}:2 Oktober 1998 "\\lude ein Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland 
Oher deli Verlauf der gemeinsamen Staatsgrenze im Gren7..3bschnitt "Sa17..3ch-- und in den Sektionen I und II des 
(;relll';lbscllllills ,.Scheibelberg-Bodensee" sowie in Teilen des Grenzabschnitts . .Innwinkel-- paraphiert. 

Dieser Vertrag beinhaltet die Inkraftsetzung eines neuen. den heutigen Anfordenmgen entsprechendem 
(,rclIl'llfklllldelm'erks für den Grenzabschnitt .,Salzach'· und für die Sektionen I und II des Grenzabschnitts 
Scheihclherg-Bodensee" der Staatsgrenze zwischen der Republik Österreich lind der Bundesrepublik 

l)clllschJand. Weiters enthält dieser Vertrag eine Grenzänderung im Bereich des Haibaches im Grenzabschnitt 
. 11IImillkel" 

7.id 
Nach I\rlikcl ") Abs. 2 B-VG sind zur innerstaatlichen Durchführung übereinstimmende Verfassungsgesetze des 
Bundes lind der betroffenen Bundesländer erforderlich. 

Inhalt 

In-l<rafl-SeVlIlIg eines neuen Grenzurkundenwerks für einen Teil der Staatsgrenze zwischen der Republik 
()slelTeich lind dcr Bundesrepubhk Deutschland sowie Änderungen des Staatsgrenzycrlallfs. 

,\"cnlatiycn 

[(eille 

J<II~h'J1 

Keine 

F. (I-Konfm'rnitiit 

I )je RegehlllgszlIsliindigkeit der Europäischen Union erstreckt sich nicht auf die Festlcgung des Vedaufes ,"on 
SI aal s.!!renl'.ell 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Der \'crtrag zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über den Verlauf der 
!~CIIJCill~amel1 Staatsgrenze im Grenzabsclmitt .. SaI7..3ch'· und in den Sektionen I und II des Grenzabsehnitts 
.. Scheibclberg-Bodensee·· smYie in Teilen des Grenzabsclmitts . .Innwinkel·· bewirkt vor allem. dass die 
ii~le1Teichisch-denlsche Staalsgrenze im Bereich der Salzach und im Bereich der Sektionen I und n des 
Greluabschnitts .. Scheibelberg-Bodensee·' (vom Scheibelberg bis zum Inn bz,y. yom Inn bis zum Lech) durch 
cin I1Clles. den heutigen Anforderungen entsprechendes. Grenzurkundenwerk bestimmt wird. Weiters wird durch 
deli '-crtrag der Verlauf der Staatsgrenze im Inn (Bereich Kufstein) dahingehend geändert. dass die Staatsgrenze 
Ilicht mehr dem Talweg. also der Verbindungslinie der jeweils tiefsten Punkte der Flusssohle folgt. sondern 
~cradlillig z\\ischcn koordinatiy festgelegten Punkten in der Flussmitte verläuft: ferner wird die Staatsgrenze als 
""he,, eglich festgelegt. Durch den Ausbau der Eisenbirncr Landesstraße erfolgte eine Verlegung des Haibachs. 
sodass sich die Notwendigkeit ergeben hat. die Staatsgrenze. die dieser Venindcnmg nicht gefolgt ist. wiederum 
in die Mille des neuen Betts des Haibaches zu verlegen. 

Die Erstellllng eines neuen Grenzurkundenwerks fiir den Grenzabschnitt .. SaI7.ach'· und für die Sektionen I und 
11 des Grellzabschnitts .. ScheibcJberg-Bodensce" war deshalb notwendig. da die bisher geltenden Grenzyerträge. 
Kom elltiollell. Abkommen. Protokolle lI.S.W. aus dem 19 .. zum Teil sogar aus dem 18. Jhdt. stammen und die 
c-illelll Teil dieser Rechtsgrundlagen beigegebenen Grenzurkundenwerke naturgemäß ebenso alt sind. Durch das 
IIelle Grellzllrkllndenwerk soll der Verlauf der österreichisch-deutschen Staalsgrcnze in den angeführten 
Rcreichen authentisch festgestellt werden. 

lliusichllich des Greß7.änderungsfalls im Bereich des Haibaches ist yorgesehen. dass das Gesamtflächenausmaß 
dcr rrebietsteilc. die ein Vertragsstaat an den anderen abtritt. nicht größer ist. als das Gesamtflächenausmaß der 
(Iehielsteilc. die er erhält Es beträgt 203 1m2 für jeden der beiden Vertragsstaaten 

rClller sind innerstaatlich nach Artikel 3 Abs. 2 B-VG für die "ereinbarten Gebietsänderungen 
lihereillstillllllende Vcrfassungsgeselze des Bundes und des Landes Oberösterreich erforderlich. Dies gilt in 
gleicher Weise auch Hir die Inkraftsetzung des neuen Grenzurkundenwerks für den Gren7.abschnitt ,.SaI7..3ch" 
1I11d fiir dic Sektion rund 11 des Grel17.abschnitts .. Scheibelberg-Bodensee". da zahlreiche Unklarheiten im 
(rrell/.\crlallf zu klären "'aren bz,,·. der Charakter der Staatsgrenze geiindert wird. Es sind daher 
iihereillstimmende Verfassungsgesetze des Bundes und der Länder Salzburg. Oberästerreich und Tirol 
crf(lJ"dcr Ii eh 

ll"Isichtlich der Grcllzänderung im Artikel 6 des ,"orzit. Vertrages wird bestimmt. dass priyale Rechte an den 
(lchielsleilcn . die an den jeweils anderen Staat übergehen. gewahrt bleiben lind ,"om Ubcmclllnenden in seiner 
H.echlsordnllllg weiter bestehen. 

Die lIii!Jere Vorgeschichte des ggstdl. Vertrages sowie die im yorliegenden Gcsetzesent"urf zitierten 
\'erlragsaillagell sind in den Erläuterungen zum Vertrag. den die Bundesregicnmg H.e. dem Nationalrat zur 
\ er[;lsslIIIgsllliißigen Behandlung nach Artikel 50 B-VG ,·orJegt. behandelt. Auf diese Erläuterungen darf daher 
\ er" iCSCIl werden 

11. Besonderer Teil 
7.11 ~ I: 

Die Rczeichnllngcn ,.Staatsgrenze zwischen der Republik Österreich und der BUlldesrepllblik Deutschland" und 
.. I\lIlagell zlIm Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland vom 2. Juli 2001 
iiber den Verlauf der gcmeinsamen Staatsgrenze ... " müssten im ,"orliegenden Gesetzenhmrf "iederholt 
\ Cf\\ endet werden. Aus ökonomischen Grunden wurden daher hiefür Begriffsbestimmungen geschaffen. 

7.11 ~ 2 Abs. 1: 

1 kr Artikel 2 Abs. 2 Ziffer 2 des Vertrags zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik 
Iklllsehland über die gemeinsame Staatsgrenze ,"Dm 29. Feber 1972 sicht ,"or. dass die Vertragsstaaten das 
~cllel1de Grcllznrkundcnwerk für den Grem..3bsclmitt .. SaI7.ach-- einyemehrnlich erneuern werden. 

Dcr Verlallf der Staatsgrenze soll nunmehr ausschließlich durch die neuersteIlten Grcnzurkunden bestimmt 
\\ crdel1 

Durch das \orliegcnde Grenzurkundenwerk wird nunmehr dic Grenzlinie geradlinig zwischen koordinatiy 
restgclegten Punkten. die auf der f\.1ittcllinie der Salzach liegen, bestimmt Da gemäß dem Vertrag yom 29. 
Feber 1972 die Staatsgrenzc im GrenzabscImitt Salzach teilweise durch ein Grenzurkundenwerk. teilweise durch 
dIe I\lille dcs Wasscrlaufs und teilweise durch die Mitte des regulierten Flussbetts definiert war. muss die ggstdl. 
Be<;lilllllllll1g im Sinne \"on Art 3 Abs. 2 B-VG als Ändemng der Staatsgrenzc gesehen ,,"erden 
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7.11 ~ 2 Ahs. 2: 

Durch Anikcl 10 des Vertrages wird die yorenYähnte Regelung über den Grenzyerlauf im gesamten 
(irclI/ahschnilt .. Sal7o<\ch" außer Kraft gesetzt (ygl Artikel 10 Ziffer 6 des Vertrages) 

'\lIbßlich einer Besichtigung der Grenzstrecke der Salzach durch die Grenzkommission hat diese nach 
\nhömng \011 wasserwirtschaftlichen Experten beider Seiten festgestellt dass im Bereich zwischen den 
(;l"cl1/.richtllllgsstcinpaaren Nr ·U und ~5 auf Grund der Uferformationen mit fortwährenden Veränderungen des 
1.:lIIrs der in diesem Bereich unregulierten Salzach zu rechnen ist Es erscheint daher sinm"oll. die Beweglichkeit 
der Slaatsgrellzc in diesem Bereich beizubehalten. \yobei die Staatsgrenze wie im Vertrag yom 29. Feber 1972 
durch die l\1itte des Wasserlaufs bestimmt wird. Da in den übrigen Teilen der Salzach die Staatsgrenze durch die 
IlCIICIl Grell/urkunden als unbeweglich festgelegt wird. erscheint es aus Gründen der KIarstellung erforderlich. 
(liese Rcstinullung 'lIlfzunehmen. 

Zn ~ J: 

(icm:iß Anikcl 2 Abs. 2 Ziffer 3 des Vertrags zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik 
Dcutschland über die gemeinsame Staatsgrenze yom 29. Feber 1972 haben die Vertragsstaaten yorgesehen. das 
~cllellde Grenzurkundenwcrk für den Gren7..abschnitt .. Scheibelberg-Bodensec·' einvernchmlich zu erneuern. Die 
aHf Gnmd des Vertrags gebildete .. Österreichisch-Deutsche Grenzkommission" hat ein neues 
(;rCII/llrkUlldenwerk für die Sektionen I und II des Grenzabschnitts .. Seheibclberg-Bodensec" erstellt. Der 
\'crlallr dcr Slaatsgrenze soll nunmehr ausschließlich durch die neu erstellten Grenzurkunden bestimmt werden. 

Djc Rcschrcibullg der Staatsgrenze (Anlage 3) enthält in tabellarischer Form die Reihenfolge der Grenzzeichen 
snwie Angaben über Type und Standort eines jeden Grenzzeichens und die Wortbcschreibung des Grenzverlaufs 
\ Oll cinem Grenzzeichen zum nächsten 

l)jc Knordillalen der Grenzzeichen sind in einem eigenen tabellarischen Verzeichnis (Anlage -') in den Gauß­
Kniger-S,stelllcn 1\.1 31 Grad östlich Ferro (System der österreichischen Landesyermesslmg) und Lo = 12 Grad 
(isllich Greenwich (deutsches slaalliches System) ausgewiesen. 

Die Grcllzkarte (Anlage 5) basiert auf maßstäblich berichtigten Luftbildern. sogenannten .. Orthophotos". 
Eill!!elragen sind remer U.3. der Grenzyerlauf. die Grenzzeichen mit ihrer Bezeichnung. die Namen der 
angrcllzendcn Slaaten und Gemeinden sowie wesentliche topographische Einzelheiten 

Bci der Erslellung des neuen Grenzurkundemyerks waren 7..ahlreiche Unklarheiten im GrellZ\"erlauf. 
lien orgemfell durch ungenaue Beschreibung der Staatsgrenze in den historischen Unterlagen bzw. durch 
\"cr;illdenmgen in der Natur. zu klären. Daher waren umfangreiche yermessungsarbciten. Besichtigungen in der 
Nall11 lind intcnsivcs Studium historischer Quellen durch die .. Osterrcichisch-Deutsche Gren7Jcommission" 
crforderlich Nun soll der Verlauf der Staatsgrenze in den Sektionen I und lIdes Grenzabsclmitts .. Scheibelberg­
Rodcllscc" alll hentisch festgestcllt ,,·erden. 

Es sind dahcr dic Artikel 3 und 5 des Vertrags nicht zuletzt auch aus Gründen der Rechtssicherheit als 
\Crra!'slJllgs;indcmd anzusehen und dementsprechend zu behandeln. 

Zn ~ .. Alls. I: 

(;CIlI;iß Anikcl ~ des Vertrags yom 20. April 1977. BGBl.Nr. 388/1979. zwischen der Republik Österreich und 
dcr RlIlldcsrcpublik Deutschland über den Verlauf der gemeinsamen Staatsgrenze im GTenzabschnitt 
.Drcicckmark-Dandlbadunündung" und in einem Teil des Gren7...abschnittes .. Scheibelberg-Bodensee'· sm\ie 
Oher Rcfugnisse der Grenzkommission yerläuft die Staatsgrenze im Inn vom Grenzpunkt Nr. 129 bis zum 
~cllIIillpl1nkl mit der Geradcn "om Grenzpunkt Nr. 1 der Sektion II zum Weiser Nr. I (Süd) im Talweg des 
Flusscs Als Talweg wird die kontinuierlich verlaufende Verbindungslinie der .jeweils tiefsten Punkte der 
r.llI':;ssohlc dc!inicn. ,,'obei die Staatsgrenze allen natürlichen und künstlichen Veränderungen des Talwegs folgt. 
SO" eil diescr innerhalb der Flusssohlc verbleibt. Der Begriff des Talwegs geht auf Belange der Schifffahrt 
/.lIriick lind sichert den Vertragspartnern auch bei niedrigstem Wasserstand einen gleichberechtigten Anteil am 
\V asserl a1l r. 
f\ langeI!' ycrlraglichcr und völkergewohnheitsrechtlicher Regelung besteht jedoch keine Bestimmung zur Frage. 
\\() nie Slaalsgrellze aur Bamyerken verläuft. die den Fluss überspannen. Im Zusammenhall mit Artikel 5 des 
\'erlrags "om 29. Feber 1972 ergibt sich sohin. dass die Staatsgrenze auf derat1igen Bauwerken durch den 
Verlallf des danmter liegenden Talweges bestimmt wird. der als bewegliche Linie jedoch fortwährenden 
\'cr:indcnmgen ausgesetzt ist. Überdies trat durch die Stauv.irkung der Kraftwerke Nußdorf und Oberaudorf­
Ellbs lind des damit yerbundenen Einflusses auf die Fließgeschnindigkeit des Flusses eine Niyellierung der 
flnsssohlc cin. sodass der Talweg nicht mehr eindeutig festgesteHt werden kann. 

I )ic Staatsgrel1ze soll daher in die Flussmitte yerlegt und als unbeweglich festgelegt werden. wobei jedoch bei 
dallC'lIlder AClriebsstilllegung eines Kraftwerks die Vertragsslaaten zur Aufnahme yon Verhandlungen über die 
rklhch:J!tl1llg. des Charakters der Unbeweglichkeit yerpflichtet sind, 
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7.11 * .. Abs:ltz 2: 

Durch diese Regelung werden Wassernutzungsrechte der Berechtigten beidcr Vertragsstaaten am jeweils 
:lIIdcrCIi Staatsgebiet für den Fall normiert. dass ein Vertragsstaat dauernd oder yoIiibcrgehcnd ,"om Wasserlauf 
des Ilin abgctrcIUlt wird. Es erscheint daher notwendig. dicse Bestimmungen als ycrrassungsändcmd anzusehen. 

7.11 ~ :-: 

1\111' die Ausfiihnmgell zu § 3 wird ycnüesen. 

7.u ~ (,: 

In den Jahrcn 199~ bis 1996 "lude dic neben dem Haibach yerlaurende Eiscnbimer Landesstraße yerlegt und 
,erhreiter! lind dadurch der Verlaur des Haibachs yerändert Die Staatsgrenze. die gemäß Artikel ~ Abs. I des 
\'crtrags yom 29. Feber 1972 als unbeweglich in der Mitte des Haibaches yerliiurt. ist diesen Veränderungen 
nicht ~crolgL lInd scImeidct den neuen Straßenyerlauf mehrfach. Die Staatsgrenze soll daher in die Mitte des 
liCHen Betts des Haibachs ,"erlegt "'erden und weiterhin unbeweglich bleiben. Weiters erscheint auch eine 
\nderHng der Staatsgrenze im Bereich der Grenzpunkte 2~ und 2~/2 sinm·oll. damit der Parkplatz der Gemeinde 
J7reillberg (lur österreichischem Staatsgebiet zu liegen kommt. Der ,"ollständige Flächenausgleich wird durch eine 
(lrclI/;inderung zwischen den Grenzpunkten 29/12 und 29/16 erzielt. 

Diese Grcllziindenmgen bewirken. dass Gebietsteile in der Größe ,·on insgesamt je 
:tlldcrCII VC11ragsstaat zufallen. 

7.11 ~ 7: 

203I.m2 dem jeweils 

Das lu-Kran-Treten dieses BundeS\'crfassungsgesetzes muss primär dm'on abhängig gemacht werden. dass der 
\'crtrag in Kran tritt. DaIiiber hinaus ist aber zu beachten. dass innerstaatlich nach Artikel 3 Abs. 2 B-VG 
übereillslimmende Verrassungsgesetze des Bundes und der ,"on den Gebietsänderungen betroffenen 
RlIlldcsHinder Salzburg. Tirol und Oberösterreich errorderlich sind. Es muss daher das In-Krart-Treten der §§ 2 -
(, anch \011 der Erlassllng jeweils übereinstinunender LandcS\'erfassungsgesetze abhängig gemacht ,,,erden. 

Es l<a1lu daher der Verlrag erst dann ratifiziert werden. wenn außer dem ,"orliegenden Bundcsyerfassungsgesetz 
auch die enlsprechenden Landes"crfassungsgesetzc beschlossen worden sind. In analoger Weise wurden bereits 
andere Grcllzyerträge behandelt 

Abs 2 enlh:i11 die Vollzugsklauscl 

Hf Vollziehungskosten 

Durch dic Vollzichung des ggstdl. Bundesyerfassungsgcselzes enyächst ,,,eder dcm Bund noch den beteiligten 
1;III(krn cin nennenswerter Sachaufwand 
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